
 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Folgebeauftragung des IQTIG zu  
planungsrelevanten Qualitätsindikatoren 
gemäß § 136c Abs. 1 SGB V 

Vom 18. Mai 2017 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 18. Mai 2017 
beschlossen, das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen 
(IQTIG) im Rahmen seiner Aufgaben nach § 137a Abs. 3 SGB V wie folgt zu beauftragen: 
I. Hintergrund der Beauftragung 

Am 17. März 2016 wurde das IQTIG beauftragt, in einem ersten Schritt aus den 
vorhandenen, gemäß QSKH-RL erhobenen Qualitätsindikatoren zur Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisqualität, Qualitätsindikatoren zu empfehlen, die gemäß § 136c Abs. 1 Satz 1 
SGB V als Grundlage für qualitätsorientierte Entscheidungen der Krankenhausplanung 
geeignet sind. Zudem wurde die Entwicklung eines Verfahrens gemäß § 136c Abs. 2 
SGB V zur Übermittlung einrichtungsbezogener Auswertungsergebnisse zu nach § 136c 
Abs. 1 Satz 1 SGB V beschlossenen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren an die für 
die Krankenhausplanung zuständigen Behörden einschließlich Maßstäben und Kriterien 
zur Bewertung der Qualitätsergebnisse beauftragt. 

II. Auftragsgegenstand 
Ergänzend zu der Beauftragung vom 17. März 2016 wird das IQTIG mit folgenden weiteren 
Schritten beauftragt: 
1. Es ist zu prüfen, ob aus den vorhandenen Richtlinien zur Strukturqualität gemäß § 136 

Abs. 1 Nr. 2 SGB V und zu den Mindestmengenregelungen (Mm-R) gemäß § 136b 
Abs. 1 Nr. 2 SGB V planungsrelevante Qualitätsindikatoren ableitbar sind, die gemäß 
den Vorgaben der Richtlinie zu planungsrelevanten Qualitätsindikatoren (plan. QI-RL) 
zumindest dazu geeignet sind, qualitativ unzureichende Qualitätsergebnisse zu 
identifizieren (§ 3 Abs. 2 plan. QI-RL). 

• Für die Mindestmengenregelungen für Leber- und Nierentransplantation 
entsprechend Anlage 1 Mm-R sind, soweit methodisch möglich, konkrete 
Umsetzungsvorschläge vorzulegen. 

2. Erstellung eines Konzepts zur Neu- und Weiterentwicklung von Indikatoren zur 
Vorbereitung weiterer Beschlüsse des G-BA gemäß § 136c Abs. 1 SGB V als 
Grundlage für qualitätsorientierte Entscheidungen der Krankenhausplanung. Dabei soll 
insbesondere dargestellt werden,  

a) welche Qualitätsaspekte sich grundsätzlich für die Krankenhausplanung eignen und 
wie entsprechende Indikatoren und Indikatorensets entwickelt werden können. Diese 
können alle Dimensionen der Versorgungsqualität (Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität) im Krankenhaus betreffen, 

b) welche Anforderungen an Indikatoren oder Indikatorensets zu stellen sind, damit 
diese in der Zusammenschau eines Indikatorensets die Bewertung der 
Versorgungsqualität einer Fachabteilung ermöglichen können, 
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c) welche methodischen Anforderungen von den zu liefernden Maßstäben und Kriterien 
zur Bewertung der Auswertungsergebnisse zu erfüllen sind, um eine differenziertere, 
über die Feststellung einer unzureichenden Qualität hinausgehende 
Qualitätsbeurteilung zu ermöglichen, sodass die Länder ihre Aufgaben nach § 8 
KHG durchführen können, 

d) ob und wie „Grundleistungsbereiche“ der stationären Patientenversorgung 
identifiziert werden können, auf die planungsrelevante Qualitätsindikatoren 
angewandt werden können. Dabei sind auf jeden Fall die Bereiche der Unfall- und 
Viszeralchirurgie darzustellen und 

e) wie Veränderungen der Versorgungsqualität als Folge der Anwendung von 
planungsrelevanten Qualitätsindikatoren evaluiert werden können. 

 
III. Weitere Verpflichtungen 

Mit dem Auftrag wird das IQTIG verpflichtet, 
a) die durch die Geschäftsordnung des G-BA bestimmte Vertraulichkeit der Beratungen 

und Beratungsunterlagen zu beachten, 
b) die Verfahrensordnung des G-BA zu beachten, 
c) in regelmäßigen Abständen über den Stand der Bearbeitung zu berichten und 
d) den Gremien des G-BA für Rückfragen und Erläuterungen auch während der 

Bearbeitung des Auftrages zur Verfügung zu stehen. 
Über die Auftragsgegenstände 1 und 2 ist ein wissenschaftlicher Bericht zu erstellen und 
bei Abschluss dem G-BA vorzulegen.  
Das IQTIG garantiert, dass alle von ihm im Rahmen dieser Beauftragungen zu 
erbringenden Leistungen und Entwicklungen frei von Rechten Dritter und für den G-BA 
ohne jede rechtliche Beschränkung nutzbar sind. Das IQTIG stellt den G-BA insoweit von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. 

IV. Abgabetermine 
Abschnitt II Nr. 1 und 2 bis 30.04.2018 

 
Dieser Beschluss wird auf den Internetseiten des G-BA unter www.g-ba.de veröffentlicht. 
 
Berlin, den 18. Mai 2017 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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